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Das Bulletin der Schweizerischen
numismatischen Gesellschaft wird allen Activ-
Mitgl ledern gratis zugesandt ; für die
Nichtmitglieder ist das Abonnement auf
sechs Fr. jährlich festgesetzt; für das Ausland

wird das Porto hinzugerechnet.
Die Insertions-Gebühren für Anfragen,

Offerten oder Anzeigen betragen 20 Cts. pro
Zeile. Die Mitglieder erhalten 10 °/0 Kabatt.

Alle Arbeiten, Anzeigen u. Reclamationen
sind an den Sekretär der Schweizerischen
numismatischen Gesellschaft, Hrn. Ant.
Henseler, SO, Reichengasse, Freiburg
(Schweiz) zu adressiren.

Die neuen Schweiz. Goldmünzen.
Nachdem die Bundesversammlung mit Genehmigung des

Budgets pro 1883 zu der damals vom Bundesrathe vorgeschlagenen

Prägung von 250,000 Zwanzigfrankenstücken ihre Zustimmung

gegeben hatte, wurde unterm 29 Mai d. J. die vorgelegte
Zeichnung für die neuen Münzen genehmigt.

Unmittelbar nachher erfolgte der Auftrag zur Anfertigung der

Originalstempel und da dieselben zu Mitte verflossenen Monates

eintrafen, so konnte in der zweiten Hälfte November noch eine

kleine Probeprägung vorgenommen werden. Die angefertigten
Stücke sind letzter Tage zur Ausgabe gelangt. Es dürfte daher
eine kurze, diesbezügliche Mittheilung hier am Platze sein.

Der Avers der neuen Zwanzigfrankenstücke zeigt einen nach
links schauenden, mit Diadem und Lorbeerkranz geschmückten,
weiblichen Kopf mit der Umschrift : CONFŒDEEATIO
HELVETICA.

Der Bevers trägt in der Mitte das Schweizerwappen, einen

einfachen Schild mit dem Kreuz ; über dem Wappen befindet
sich ein fünfzackiger Stern, am Pusse die gegenwärtige Jahreszahl

und zu beiden Seiten die Werthbezèichnung mit 20 und FE.
Das Ganze ist von einem leichten, aus Eichen- und Lorbeerzweigen
gebildeten Kranze umschlossen.

Avers und Bevers sind am Umkreis von einem Plachstäbchen,
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